	Absender bitte hier eintragen:


	Datum bitte hier eintragen:



	Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Treuenbrietzen

c/o Büro des Bürgermeisters

Großstraße 105

14929 Treuenbrietzen


( Bitte hier knicken!
	Anfrage zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am:
	


	Auszug aus der Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Treuenbrietzen (Einwohner​beteiligungssatzung) vom 09.03.2009

§ 2 Einwohnerfragestunde (§ 13 BbgKVerf)

(1) In der Einwohnerfragestunde sind alle Einwohner berechtigt, zu den in einer öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenver​sammlung, des Hauptausschusses, der Fachaus​schüsse und der Sitzungen und gemeinsamen Anhörungen der Ortsbei​räte zu behan​delnden Tagesordnungspunkten und zu Angele​genheit der örtlichen Gemeinschaft Fra​gen zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Auch Kindern und Ju​gendlichen wird dieses Recht gewährt. Die Einwoh​ner​fragestunde dient nicht der Klä​rung von Einzelproblemen der Einwohner. Eine Dis​kussion über das Anliegen oder die er​teilte Antwort findet nicht statt.

(2) Der Einwohner trägt sein Anliegen nach Abs. 1 mündlich während der Einwohnerfrage​stunde vor. Die Frage, der Vor​schlag oder die Anregung muss kurz und sachlich sein. Das Begehren ist an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver​sammlung, den jeweili​gen Ausschussvorsitzenden oder Ortsvorsteher zu richten. In einer gemeinsamen Anhö​rung aller Ortsbeiräte ist die Frage an den Bürgermeister als Hauptverwaltungsbeamten zu richten.

(3) Die Beantwortung einer Frage erfolgt in der Regel mündlich in der Sitzung durch den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver​sammlung bzw. den Bürgermeister als Hauptver​waltungsbeamten, den Ausschussvorsitzenden oder Ortsvorsteher. In der Sitzung nicht beantwortete oder behandelte Fragen sollen in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach der jeweiligen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, des Ausschusses oder des Ortsbeirates oder der gemeinsamen Anhörung der Ortsbeiräte schriftlich beantwortet werden. Satz 2 gilt entsprechend für Vorschläge und Anregungen.

(4) Die Einwohnerfragestunde findet im öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtverordnetenver​sammlung, des Hauptausschus​ses, der Fachausschüsse, der Sit​zungen und gemeinsamen Anhörungen aller Ortsbeiräte gem. den Festlegungen zum Sitzungsablauf in der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung von Treu​enbrietzen statt. Sie soll ein Zeit​volumen von 30 Minuten nicht überschreiten. Die Rede​zeit soll in der Regel 5 Minuten je Anliegen nicht überschreiten.
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	weitergeleitet an
	( Herrn Mrochen
	( Herrn Paul
	( Herrn Engell
	am: 


